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Religionsunterricht
Organisation und Administration

Informationsveranstaltung für 
PflichtschuldirektorInnen 

im Bereich des SSR für Wien

18. Mai 2015

Berufsschule für Handel und Reisen
1150, Hütteldorferstraße 7-17

HRn Mag. Eva Maria Sand
RR Walter Gusterer, MSc
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RelUG § 2
(1) Der Religionsunterricht wird durch die betreffende 

gesetzlich anerkannte Kirche oder 
Religionsgemeinschaft

besorgt, 
geleitet 
und unmittelbar beaufsichtigt. 

Dem Bund steht jedoch – soweit § 7d nicht anderes 
bestimmt - das Recht zu, durch seine Schulaufsichtsorgane 
den Religionsunterricht in organisatorischer und 
schuldisziplinärer Hinsicht zu beaufsichtigen.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=
Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217&ShowPrintPrev
iew=True
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• 1. – 5. Schultag
7. September bis 11. September 2015

Möglichkeit der Abmeldung vom Religionsunterricht durch 
die Erziehungsberechtigte.

Hinweis: 
Eine Anmeldung zum Religionsunterricht abgemeldeter 
SchülerInnen ist jederzeit möglich.

• 2. Schulwoche

Die Schulleitung meldet die am Religionsunterricht 
teilnehmenden SchülerInnen per Namenslisten (excel)
an die Kirchen oder Religionsgesellschaften. (WISION)

Gleichzeitig wird die Anzahl der am Religionsunterricht 
teilnehmenden SchülerInnen aller 
Religionsgemeinschaften oder Kirchen an die regionale 
Inspektionskanzlei gemeldet. (WISION)
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Namenslisten an Kirchen 
oder 

Religionsgemeinschaften
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Sc1:  Schüler/innen

2:  Stand aktuell

3:  Filter anwenden

4:  Alle markieren

5:  Drucken

1

5

4

3

2
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In der Auswahlliste die jeweilige 

Religion auswählen;  

z.b. „Religionsmeldung islamisch 

XLS“

Dann – „Drucken“
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„OK“

Auch bei anderen ähnlichen Meldungen – immer „OK“ klicken
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1: Auswahlliste öffnen

2: „Speichern unter“

Ordner anlegen und 

EXCEL-Tabelle abspeichern

3: e-mail Adressfeld anklicken

4: e-mail –Adresse markieren und

kopieren     

5: Adresse in die Adresszeile des 

e-mail Browsers einfügen

Gespeicherte Tabelle anhängen;

Absenden

1 2

3

4

5
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1a:  Schüler/innen

2a:  Stand aktuell

3a:  Filter anwenden

4a:  Alle markieren

5a:  Drucken

1a

5a

4a

3a

2a
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„Speichern unter“

An regionale IK senden

Sammelliste anhängen
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• Die ReligionslehrerInnen füllen gemeinsam mit den 
SchulleiterInnen das Erhebungsblatt aus und bestätigen 
mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

• Die ReligionslehrerInnen übermitteln die 
Erhebungsblätter aller Schulen, an denen sie eingesetzt 
sind, an ihre Kirche  oder Religionsgesellschaft.
Sammelgruppen können auf dem Erhebungsblatt 
eintragen werden oder auf einem Extrablatt.

• Gleichzeitig übermitteln  die ReligionslehrerInnen die 
Schülergruppenlisten an jene Schulen, von denen die  
SchülerInnen kommen. 

• Der Stundenplan wird erstellt (siehe Richtlinien des SSR)

• Der Religionsunterricht beginnt so schnell wie möglich!
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Unterschriften von 
DirektorIn und 
ReligionslehrerIn
Wichtig!
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• Die ReligionslehrerInnen übermitteln monatlich die 
Absenzenlisten an die Schulleitung(en)  zur Weitergabe 
an die klassenführenden LehrerInnen/ 
KlassenvorständInnen.  

• Frühwarnung – Die Kontaktaufnahme mit den und die 
Information an die Erziehungsberechtigten erfolgen 
nach den bekannten Modalitäten.

• Bis Ende September wird die Jahresplanung durch die 
ReligionslehrerInnen in der Direktion in jeder Schule, in 
der Religionsunterricht stattfindet, vorgelegt.

• Gleichzeitig legen die ReligionslehrerInnen, die 
Aufstellung den Bereich 3 der Jahresnorm betreffend, in 
der Direktion vor. (C-Topf) 

• Wenn nicht übermittelt wird, sofortiges urgieren 
unbedingt  notwendig!!!
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• Bis Ende des 1. Semesters sind die ReligionslehrerInnen im 
Unterricht zu beobachten und die Hospitation mit den 
ReligionslehrerInnen zu besprechen. Insbesondere auf 
die Deutschkenntnisse zu achten (C –Level)
Auffälligkeiten sind an PSI RR Walter Gusterer, MSc per 
Fax oder E-Mail zu übermitteln. 

• www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php

C1  

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch 
implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne 
öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im 
gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und 
flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen 
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen 
verwenden. 

 

• Leistungsbeurteilung:  Die Beurteilung ist vor den 
Klassifikationskonferenzen an die Schulleitungen von 
den ReligionslehrerInnen für die Schulnachricht und das 
Jahreszeugnis zu übermitteln.

• Bei häufiger Abwesenheit einer Schülerin/eines Schülers 
ist ohne Terminbekanntgabe für die Feststellungsprüfung 
ein „Nicht beurteilt“ nicht zulässig.
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Sonstige Hinweise:

� Alle allgemeingültigen Formulare für dienstrechtliche 
Belange gelten auch für ReligionslehrerInnen (z.B. 
Antrag auf Dienstfreistellung, Karenzurlaub, Kur,….)
• kirchlich bestellte ReligionslehrerInnen
• vertragliche ReligionslehrerInnen
• pragmatische ReligionslehrerInnen

(siehe Religionsunterrichtsgesetz  - RelUG § 3, Abs. 3; § 4, Abs. 1)

Der Dienstantritt von kirchlich bestellten Religions-
lehrerInnen ist nur bei Vorlage des Dienstantrittsformulars 
des Stadtschulrates für Wien zulässig. 

Auf dem Veränderungsblatt sind durch die Schulleitungen 
alle Stunden von allen Schulen anzuführen



HRn Mag. Eva Maria Sand
RR Walter Gusterer, MSc



HRn Mag. Eva Maria Sand
RR Walter Gusterer, MSc



H
R
n
M
a
g
. E
v
a
 M

a
ria

 S
a
n
d

R
R
 W

a
lte

r 
G
u
st
e
re
r,
 M

Sc

Regelungen zu religiösen Feiertagen, Übungen und 
Veranstaltungen: Siehe Beilage

Das RS Nr. 6/2006 des bm:bwk spricht in den 
Erläuterungen zu § 2 Abs 5 Schulzeitgesetz davon, dass 
die ersten beiden Tage des Schuljahres  unter anderem 
dem Besuch von Schülergottesdiensten dienen. Dies ist 
keinesfalls dahingehend auszulegen, dass 
Schülergottesdienste zu Beginn des Schuljahres nur 
noch an den ersten beiden Tagen organisiert werden 
dürfen. Die Teilnahme daran ist den LehrerInnen und 
SchülerInnen freigestellt. Für ReligionslehrerInnen 
besteht jedoch eine Verpflichtung zur Organisation. Die 
Teilnahme ist aufgrund der Rahmenordnung für 
ReligionslehrerInnen geregelt. 
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§ 2a RelUG regelt, dass den Schülern zur Teilnahme an 
religiösen Übungen oder Veranstaltungen die Erlaubnis 
zum Fernbleiben vom Unterricht im bisherigen Ausmaß
zu erteilen ist. Dieses Ausmaß kann daher für jede Kirche 
und Religionsgesellschaft sowie von Bundesland zu 
Bundesland verschieden sein. 

SchülerInnen ist für die Teilnahme an einer religiösen 
Übung oder Veranstaltung die Erlaubnis zum 
Fernbleiben vom Unterricht zu erteilen. (SchZG § 13) 
Diese Erlaubnis kann generell oder individuell erteilt 
werden. (RelUG § 2a,  SSR Zl. 000.087/10/97,  Vertr.9.7.62, 
BGBL.Nr.273 §6)

Für LehrerInnen besteht aufgrund dieser Bestimmungen 
keine Möglichkeit, vom Dienst freigestellt zu werden 
(ausgenommen zum Besuch eines Gottesdienstes bzw. 
einer religiösen Feier anlässlich eines oben erwähnten 
Feiertages oder Festes).
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Danke für die 
Aufmerksamkeit und  

gutes Gelingen!


